
chen die Aufgabe gestellt, die Ar
beit der Pionierorganisation zu un
terstützen, indem sie Pioniernach
mittage in einer 7. Klasse gestalten 
helfen.
Ein Mitglied der Interessengemein
schaft wird demnächst ein rechts
wissenschaftliches Studium aufneh
men, ein anderes im Ordnungsgrup
penstab der FDJ-Kreisleitung mit- 
arbeiten, und ein drittes wird für 
die Tätigkeit als Jugendbeistand 
qualifiziert.
Die initiativreiche und verantwor-

Die in der letzten Zeit in dieser Zeit
schrift veröffentlichten Beiträge über 
Erfahrungen bei der Rechtserziehung 
Jugendlicher veranlassen mich, Er
kenntnisse darzulegen, die ich bei der 
Leitung einer Arbeitsgemeinschaft 
von Schülern gewonnen habe.
Als die Arbeitsgemeinschaft „Recht“ 
gebildet wurde, war ich noch nicht 
lange als Richter tätig. Zum anderen 
gab es bei uns kaum Erfahrungen 
mit der Rechtserziehung. Klar war: 
Das Recht muß inhaltlich lebensnah 
und in der Form lebendig vermit
telt werden, weil sonst eine solche 
Arbeitsgemeinschaft ihr Ziel, bei den 
Jugendlichen ein staatsbewußtes, 
diszipliniertes Verhalten herausbil
den und festigen zu helfen, nicht 
erreichen wird.
Nach den ersten Zusammenkünften 
blieben von ursprünglich 20 Teilneh
mern noch 10 zusammen, die einer
9. Klasse angehörten. Es ist sicherlich 
möglich, mit einer solchen Arbeitsge
meinschaft schon früher zu begin
nen ; .man muß aber immer das Al
ter und den Wissensstand der Schü
ler beachten. Es nützt nichts, wenn 
nicht auf bereits vorhandenen Kennt
nissen der Schüler aufgebaut werden 
kann. Ist das der Fall, dann werden 
die Schüler zum Mitdenken, vor allem 
zum logischen Denken, angeregt, und 
dann ist die Arbeit in der Gemein
schaft für sie selbst und auch für den 
Leiter interessant.
Ich hatte mir die Aufgabe gestellt, 
den Schülern das Wesen des Rechts 
nahezubringen. Wir behandelten zu
erst die geschichtliche Herausbil
dung des Rechts und seine Rolle in 
den verschiedenen Gesellschaftsfor
mationen bis zum Sozialismus/Kom- 
munismus. Hierbei kann man sehr 
gut an die Geschichtskenntnisse der 
Schüler anknüpfen. Sie wurden dazu 
angeregt, kleine Vorträge über die 
einzelnen Gesellschaftsepochen zu 
halten. Es kam mir darauf an, ihnen 
das Recht als einen untrennbaren 
Bestandteil der Machtausübung der 
jeweils herrschenden Klasse begreif
lich zu machen. Viele Probleme 
konnten im Rahmen der Arbeitsge
meinschaft nur berührt werden. 
Sicherlich hat aber die Beschäfti-

tungsbewußte Tätigkeit dieser jun
gen Arbeiterinnen und Arbeiter 
zeigt Möglichkeiten, um die bewußte 
Mitgestaltung der sozialistischen 
Rechtsentwicklung und -Verwirkli
chung durch die Jugendlichen selbst 
zu verstärken und alle jungen Men
schen zu sozialistischen Persönlich
keiten zu erziehen.
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gung damit den Schülern geholfen, 
die Herausbildung des Rechts vom 
Klassenstandpunkt aus zu sehen.
Anschließend befaßten wir uns mit 
der Entwicklung des Rechts in der 
DDR sowie mit den vielfältigen Ein
wirkungen der verschiedenen Rechts
zweige auf die Gestaltung der Be
ziehungen in unserer Gesellschaft. 
Das Interesse der Jugendlichen galt 
vor allem den Problemen des Straf
rechts. Meines Erachtens sind diese 
auch besonders geeignet, bei den Ju
gendlichen aktives und bewußtes 
Handeln sowie moralisches Verhalten 
zu fördern.
Wir beschäftigten uns vor allem mit 
denjenigen Strafrechtsnormen, die 
häufig von Jugendlichen verletzt 
werden (Diebstahl, unbefugte Be
nutzung von Kraftfahrzeugen, Row
dytum u. ä.). Der Bogen spannte sich 
hier von der Art und Weise der Be
gehung von Straftaten bis zur ge
richtlichen Verurteilung und zur Wie
dereingliederung der Täter in das ge
sellschaftliche Leben. Dabei wurden 
die Aufgaben der Kriminalpolizei, 
der Staatsanwaltschaft, des Gerichts 
und der Rechtsanwaltschaft sowie 
Fragen der Schuld bzw. Nichtschuld 
erläutert
Viele Fragen der Jugendlichen bezo
gen sich auf Organisation und Funk
tion des Gerichtswesens in den USA,

Gerichtskultur und Rhetorik

In seinen Bemerkungen über die wei
tere Erhöhung der Rechtskultur, 
speziell der Kultur der gerichtlichen 
Tätigkeit (NJ 1973 S. 559 ff., 591 ff.), 
wendet sich Z i e m e n  auch der Spra
che in der Gerichtsverhandlung zu 
(S. 594). Mit Recht weist er darauf 
hin, daß eine begrifflich klare und 
kulturvolle Sprache der Staatsan
wälte, Richter und Rechtsanwälte 
Einfluß auf die gesellschaftliche 
Wirksamkeit der Gerichtsverhand
lung hat. Aber auch in der Öffentlich
keitsarbeit mußten Justizfunktionäre

der BRD und anderen imperialisti
schen Ländern. Ich halte es für wich
tig, den Jugendlichen darüber Grund
kenntnisse zu vermitteln, die sie be
fähigen, die Darstellung des Gerichts 
in Filmen aus dem kapitalistischen 
Ausland klassenmäßig zu werten. 
Aufbauend auf den erworbenen 
Rechtskenntnissen, entwickelte sich 
eine besonders lebendige Diskussion 
unter den Schülern, als ihnen die 
Aufgabe gestellt wurde, kleinere 
Sachverhalte, die ich aus Urteilen in 
Jugendstrafsachen vortrug, unter die 
ihnen bekannten Strafrechtshormen 
zu subsumieren (alle Schüler waren 
im Besitz des StGB) und ihre Vor
stellungen zur Art und Höhe der 
Strafe zu äußern. Der Vergleich der 
Auffassungen der Schüler unterein
ander und mit den in den Urteilen 
ausgesprochenen Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
war für die Schüler, aber auch für 
mich als Richter lehrreich.
Gute Erfahrungen haben wir auch 
mit der Auswertung von Strafver
fahren vor Schülern gemacht, die an 
Verhandlungen teilgenommen hat
ten. Es hat sich gezeigt, daß der mit 
der Auswertung geeigneter Verfahren 
verfolgte vorbeugend-erzieherische 
Zweck besonders dann erreicht wird, 
wenn die Schüler durch den Lehrer 
auf die Verhandlung und die Auswer
tung vorbereitet worden sind. Eine 
solche Vorbereitung sollte sich ent
weder in den Staatsbürgerkundeun
terricht einfügen oder in der Weise 
geschehen, daß der Lehrer den Schü
lern die Wesenszüge unserer Staats
und Rechtsordnung kurz erläutert. 
Dadurch erübrigen sich bei der Ver
fahrensauswertung durch den Richter 
längere Vorträge, die bei den Schü
lern Hemmungen aufkommen lassen, 
ihre persönliche Meinung zu sagen. 
Im Mittelpunkt sollte die Beantwor
tung von Fragen der Schüler stehen. 
Dabei können, ausgehend von dem 
konkreten Fall, oft sehr gut rechts
erzieherische Probleme einfließen 
und bestimmte Rechtskenntnisse ver
mittelt werden, die die Schüler zur 
Wachsamkeit und Unduldsamkeit 
gegenüber Disziplinverstößen und 
Straftaten anregen.

GRISCHA WORKER, Stellv. Direktor
des Stadtbezirksgerichts Berlin-Pankow

die Erfahrung machen, daß Fakten
reichtum und Sachkunde in einem 
Vortrag, der rhetorisch unzureichend 
dargeboten wird, an Wirkung ver
lieren.
Wenn ein Staatsanwalt, Richter oder 
Rechtsanwalt „das Wort hat“, dann 
kommt es in erster Linie auf das 
„Was“, auf den Inhalt seiner Mit
teilung an. Damit die Angesproche
nen aber die Mitteilung auch im be
absichtigten Sinn verstehen, muß 
auch das „Wie“ der Mitteilung be
dacht werden. Dabei spielen die
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